
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/22 96/10/0091
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §38;

ForstG 1975 §172 Abs6 lita;

ForstG 1975 §5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/06/14 90/10/0100 5

Stammrechtssatz

Die Frage der Waldeigenschaft der Grund ächen ist eine für die Entscheidung der Forstbehörden in der Hauptfrage

(Wiederbewaldungsauftrag) präjudizielle, dh für die Lösung der Hauptfrage eine notwendige Grundlage bildende

Rechtsfrage, insoweit eine Vorfrage iSd § 38 AVG.
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